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Vorsorgevollmacht

Mit einer Vorsorgevollmacht bestimmen Sie:

wer in Ihrem Namen handeln und

für Sie rechtliche, wirtschaftliche, 

medizinische Entscheidungen treffen darf 

und soll, 

wenn Sie selbst dazu nicht mehr in der 

Lage dazu sind (aus Gründen 

mangelnder Geschäftsfähigkeit),

Ersatzvollmachtnehmer



Bei Eintreten der „Geschäftsunfähigkeit“ 

wird vom Gericht ein Sachwalter bestellt

auf Anregung der Familie, einer 

Behörde, eines Partners, sonstiger 

Dritter

Ablauf ohne Vorsorgevollmacht:



Ablauf ohne Vorsorgevollmacht:

Der Sachwalter erledigt 

 Rechtsgeschäfte

für die er vom Gericht beauftragt ist

uU gerichtliche Genehmigung 

erforderlich

 jährliche Kosten 

(„Entschädigungsanspruch“ –

Rechnungslegung

Gebühren für Gericht



Vorsorgevollmacht

Vorteile einer Vorsorgevollmacht:

Sie bestimmen die Person Ihres Vertrauens 

selbst

Sie bestimmen rechtzeitig, wer für Sie 

Entscheidungen treffen kann und darf, und 

wie derjenige vorgehen soll (Auftrag, 

Wünsche)

Jederzeitiger Widerruf rechtlich 

sichergestellt



Umfang Vorsorgevollmacht

Je nach Aufgabe:

Spezialvollmacht, Generalvollmacht

Geldvollmacht (Empfang von Geld)

Postvollmacht (Zustellvollmacht)

Vertretung vor Behörden, Gericht

Verfügung über Liegenschaften



Bestimmung über:

Aufenthaltsort

Unterbringung und Pflege

medizinische Behandlung

Vermögensangelegenheiten

Auskünfte (Arzt, Bank,…)

Umfang Vorsorgevollmacht



Inhalt Vorsorgevollmacht

Vollmacht

KÖNNEN

Was kann ich tun

Auftrag

SOLLEN/DÜRFEN

Wie soll/darf ich handeln



Österreichische Zentrale 

Vertretungsverzeichnis (ÖZVV)

Vorteile einer Registrierung 

Gerichte stellen in kurzer Zeit fest, ob eine 

Vorsorgevollmacht besteht

Sachwalterbestellung kann unterbleiben

Das spart Zeit, Kosten und unnötige Wege 

Gewissheit, dass Ihr Wille im Vorsorgefall 

bekannt und gültig ist

Über 87.000 Registrierungen im ÖZVV





Patientenverfügung

Patientenverfügungsgesetz – PatVG 2006

Ablehnung bestimmter Behandlungsformen 
möglich

konkrete Formulierung wichtig

2 Schritte:

Arzt

Notar



Patientenverfügung

Verbindliche Patientenverfügung

Unter Mitwirkung eines Arztes sowie 
rechtskundige Person (Notar, RA, 
Patientenanwalt);

Auf 5 Jahre begrenzt verbindlich,
danach gilt sie als beachtlich

Beachtliche Patientenverfügung

Gilt nur als Wunsch

Patientenverfügungsregister
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